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Betreff: Grundwasserschutzprogramm Graz bis Radkersburg 

Begutachtung 

Ich nehme zum vorliegenden Entwurf der „Verordnung des Landeshauptmannes von Steiermark vom 
18. Dezember 2017, mit der ein Regionalprogramm zum Schutz der Grundwasserkörper Grazer Feld, 
Leibnitzer Feld und Unteres Murtal erlassen und ein Schongebiet bestimmt wird 
(Grundwasserschutzprogramm Graz bis Bad Radkersburg)“ wie folgt Stellung: 

Ich möchte zum Bedenken geben, dass wir in den letzten Jahrzehnten uns an die Vorgaben aller 
gesetzlichen Richtlinien gehalten haben und der Nitratgehalt bei unseren Brunnen nie überschritten 
wurde.  

Mit der neuen Einteilung meiner Flächen in Mittel Minus 10% würde das in meinem Fall bedeuten , 
dass ich jahrzehntelang meine Flächen überdüngt habe. Wobei sich das Grundwasser aber nicht 
verschlechtert , sondern sogar verbessert hat. 

Daraus schliesse ich, dass die getroffene Einteilung der Ertragslagen nicht der Praxis entspricht, 
sondern neu bewertet werden müssen. 

Die Ausweisung mit den Ertragslagen ist in der Verordnung nicht nachvollziehbar und realitätsfremd. 
 
Des weiteren ist der bürokratische Aufwand der geforderten Aufzeichnungen abartig und kommt einer 
Verhöhnung des Bauernstandes gleich. Viele landw. Betriebe die am Öpul teilnehmen besitzen 
genaue Aufzeichnungen über  eine Vielzahl der geforderten Massnahmen. Wir Bauern müssten also 
alles doppelt und dreifach aufschreiben und dokumentieren. 
In keinem Unternehmen ist es Vorschrift wann wo wie mit welchen Betriebsmitteln u s w produziert 
wird 
 
Bei unseren kleinen Schlägen kommt mann gleich auf 80 bis 100 Ackerflächen, wenn man noch von 
der Landwirtschaft leben möchte. Vernichten Sie nicht den Arbeitsplatz der ohnehin sehr wenigen 
Hofnachfolger . 
 
Die Ausweisung mit den Ertragslagen ist in der Verordnung nicht nachvollziehbar und bei vielen 
Einzelflächen falsch. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Peter Burkart 


